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§ 8 K-BauV Vergrößerung der Tiefe
von Abstandsflächen

 K-BauV - Kärntner Bauvorschriften- K-BV

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 19.11.2022

(1) Die sich aus §§ 4 bis 7 ergebende Tiefe von Abstands3ächen ist zu vergrößern, wenn und soweit dies im Hinblick

auf die Lage und Form des Grundstückes und auf den Verwendungszweck des zu errichtenden Gebäudes oder

bestehender Gebäude im Interesse der Sicherheit oder der Gesundheit oder im Interesse des Schutzes des Ortsbildes

sowie zur Gewährleistung eines Lichteinfalles nach § 28 Abs. 1 erforderlich ist.

(2) Ist die Einhaltung der sich aus §§ 4 bis 7 ergebenden Abstände nur möglich, wenn gegenüber dem ursprünglichen

Geländeverlauf Anschüttungen durchgeführt werden, so ist die Tiefe der Abstands3äche um sechs Zehntel der Höhe

der Anschüttung zu vergrößern.
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